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Antrag 0794/2026 zur Sitzung am 06.05.2026   
Erhaltungssatzungen weiterentwickeln (FDP) 
 
Der Stadtrat möge beschließen: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, wie bestehende Erhaltungs- und Gestal-
tungssatzungen so weiterentwickelt oder ausgelegt werden können, dass wirt-
schaftlich sinnvolle und privat getragene Investitionen in moderne, klimafreundliche 
Mobilitäts- und Ladeinfrastruktur ermöglicht werden. Dazu gehört insbesondere die 
Möglichkeit, in begründeten Ausnahmefällen PKW-Stellplätze in Vorgärten zuzulas-
sen, sofern 
– auf dem Grundstück keine anderweitige Stellplatzmöglichkeit besteht und 
– der Stellplatz der Nutzung eines Elektrofahrzeugs einschließlich Ladeinfrastruktur 
dient. 

2. Ziel der Überprüfung und Anpassung soll es sein, wirtschaftliche und ökologische 
Vernunft, Investitionsanreize und städtebauliche Ordnung in einen angemessenen 
Ausgleich zu bringen. Die Verwaltung wird beauftragt, hierfür klare, rechtssichere 
und praxistaugliche Kriterien zu entwickeln. Dabei sind insbesondere eine möglichst 
geringe Flächenversiegelung, der Einsatz wasserdurchlässiger Materialien sowie 
eine hochwertige gestalterische Integration zu berücksichtigen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt zu analysieren, in welchen Bereichen bestehender 
Erhaltungssatzungen Zielkonflikte zwischen den Anforderungen moderner Mobilität 
und den geltenden städtebaulichen Vorgaben bestehen, und dem Stadtrat hierzu 
einen Bericht vorzulegen. Dabei ist auch darzustellen, wo bestehende Regelungen 
Investitionen in nachhaltige Technologien faktisch behindern. 

4. Bis zur abschließenden Klärung wird die Verwaltung gebeten, bestehende Ermes-
sensspielräume im Sinne einer investitionsfreundlichen, pragmatischen und rechts-
sicheren Anwendung der Satzungen auszuschöpfen. 

 
 

 
Begründung: 
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Stadt ist immer auch Wandel, Maßstäbe von gestern müssen stets an die Anforderungen 
von Morgen angepasst werden. 

Bereits heute genießen Photovoltaikanlagen auf dem Dach Priorität gegenüber den Zielen 
von Erhaltungssatzungen. Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, logisch und kon-
sequent, dem so erzeugten Strom auch unmittelbar einer ökologischen Nutzung in Form 
von Eigenstrom zuzuführen. Energieerzeugung und -Nutzung müssen immer zusammen-
gedacht werden. Der stärkste Anreiz für E-Mobilität besteht darin, das eigene E-Fahrzeug 
auch kostengünstig mit selbst erzeugtem Strom zu fahren. Dieser Anreiz wirkt nachhaltiger 
als jede Förderprämie die letztendlich von allen Steuerzahlern bezahlt wird.  

Dem darf auch eine Erhaltungssatzung nicht entgegenstehen. 

Eine moderne Stadtentwicklung muss wirtschaftliche Vernunft und ökologische Zielset-
zungen miteinander verbinden. Der Ausbau der Elektromobilität und der dafür notwendi-
gen Ladeinfrastruktur ist ein Bestandteil der Verkehrswende und erfordert zugleich investi-
tionsfreundliche Rahmenbedingungen im privaten Raum. 
Gerade in dicht bebauten innerstädtischen Lagen ist die Errichtung von Ladeinfrastruktur 
häufig nur dann realistisch, wenn auf dem eigenen Grundstück ein Stellplatz geschaffen 
werden kann, der den Strombedarf auch durch eine entsprechende Photovoltaikanlage 
selbst generiert werden kann.  
 
Wenn Eigentümer bereit sind, erhebliche private Investitionen in energetische Sanierung, 
moderne Haustechnik und emissionsarme Mobilität zu tätigen, sollten diese Vorhaben 
nicht an nicht mehr Zeit gemäßen und unverhältnismäßigen starren Auslegungen histori-
scher Satzungen scheitern. 
 
Erhaltungssatzungen erfüllen eine wichtige Funktion beim Schutz gewachsener Stadtbil-
der. Sie dürfen jedoch nicht zu Investitionshemmnissen werden, wenn moderne, klima-
freundliche und flächeneffiziente Lösungen im Einzelfall möglich sind. Viele der bestehen-
den Regelwerke stammen aus Zeiten, in denen Elektromobilität und private Ladeinfra-
struktur keine Rolle spielten. Ihre Anwendung muss daher daraufhin überprüft werden, ob 
sie noch mit den heutigen Anforderungen vereinbar sind. 
 
Ziel muss eine Weiterentwicklung hin zu einer sachgerechten Abwägung sein: Stadtbild-
schutz und wirtschaftlich sinnvolle, klimafreundliche Investitionen dürfen nicht gegenei-
nanderstehen, sondern müssen in einen funktionalen Ausgleich gebracht werden.  
Dabei sind insbesondere Lösungen zu bevorzugen, die mit geringem Flächenverbrauch, 
hoher Effizienz und guter gestalterischer Qualität verbunden sind. 
 
Zudem entstehen in der Praxis Wertungswidersprüche, wenn bestehende Stellplätze Be-
standsschutz genießen, neue, oft deutlich nachhaltigere und technisch modernere Lösun-
gen jedoch pauschal ausgeschlossen werden. Dies beeinträchtigt die Nachvollziehbarkeit 
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kommunaler Entscheidungen und schwächt die Investitionsbereitschaft privater Eigentü-
mer. 
 
Eine investitionsfreundliche Auslegung bestehender Spielräume stärkt Eigenverantwor-
tung, beschleunigt die Umsetzung der Verkehrswende und trägt gleichzeitig zur Moderni-
sierung des Stadtbildes bei. Die Stadt sollte daher ihre Regelwerke so weiterentwickeln, 
dass sie nicht nur bewahren, sondern zugleich moderne, wirtschaftlich sinnvolle und klima-
freundliche Entwicklungen ermöglichen. 
 
 
 

 
 
 
Susanne Glahn 
Fraktionsvorsitzende 
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